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 Veröffentlicht am 30.04.2007

Norm

ZPO §520

Rechtssatz

Ist die betreibende Partei in einem Forderungsexekutionsverfahren durch den Jugendwohlfahrtsträger vertreten, muss

ein Rekurs gegen einen Kostenbeschluss mündlich zu Protokoll eingebracht oder von einem Rechtsanwalt

unterschrieben werden.
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